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Auskunft 

Frage 1: 

Klappe -- Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

der parlamentarischen Anfrage 
der Abgeordneten Dr.Gugerbauer, 

Blünegger an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, betreffend 

Anrechnung des Kindererziehungsgeldes 
auf die Ausgleichszulage 

(Nr.5389/J) 

S30S'IAS' 

1990 -06- 0 7 

Zu S3ff8/J 

Ist es richtig, daß nach der derzeitigen Gesetzeslage das von 

der BRD ausbezahlte Kindererziehungsgeld in Höhe von DM 28,50 

pro Kind von der Ausgleichszulage nach österreichischem So

zialversicherungsrecht abgezogen wird? 

Antwort: 

Bei der Ausgleichszulage handelt es sich um eine Leistung, die 

deswegen gegeben wird,. weil der Versicherte - aus: welchen 

Gründen auch immer - nur Anspruch auf eine Pension erworben 

hat, die seine Existenz nicht sichert. Die Ausgleichszulage 

hat somit sozialhilferechtlichen Charakter und kann nur dann 

gewährt werden, wenn der Pensionist über kein anderes Einkommen 

verfügt. 

Bei der Ermittlung des Net·toeinkommens sind a] le Einkünfte in 

Geld- oder Geldeswert, einschließlich des gesamten Nettoein

kommens des (der) im' gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 

(Ehegattin), zu berücksichtigen. 
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Lediglich die im Gesetz taxativ aufgezählten, nicht auf das 

Nettoeinkommen anzurechnenden Bezüge bleiben bei der Fest

stellung des Anspruches auf Ausgleichszulage außer Betracht. 

Da die deutschen Kindererziehungsleistungen in diesem Katalog 

der nibht anzurechnenden Bezüge nicht aufscheinen, sind sie bei 

der Ermittlung einer österreichischen Ausgleichszulage als 

übrige Einkünfte zur Ermittlung des Nettoeinkommens heranzu

ziehen und können daher den Ausgleichszulagenanspruch mindern 

oder beseitigen. 

Frage 2: 

Halten Sie das 1m Hinblick auf den Zweck der Leistungen für 

sinnvoll? 

Antwort: 

Diese Regelung entspricht dem Grundsatz der Subsidiarität, 

wonach Fürsorgeleistungen nur dann gewährt werden, wenn andere 

Hilfsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen oder nicht aus

reichen. 

Frage 3: 

Wurden diese Auswirkungen des Kindererziehungsgeldes mit den 

zuständigen bundesdeutschen Stellen abgeklärt und gibt es 

diesbezügliche Vereinbarungen bzw. wann werden diese getroffen 

werden? 

Antwort: 

Diese Auswirkungen sind den zuständigen bundesdeutschen stellen 

bekannt; diesbezügliche zwischenstaatliche Vereinbarungen sind 

nicht geplant. 
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Fragen 4 und 5: 

Werden Sie dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorlegen, der 

eine Einbeziehung des Kindererziehungsgeldes in den Katalog des 

§ 292 Abs.4 ASVG vorsieht; wenn ja, wann? Wenn nein, warum 

nicht? 

Antwort: 

Im Rahmen unseres derzeit geltenden Ausgleichszulagenrechts 

halte ich eine Aufnahme der gegenständlichen Leistung in den 

Katalog des § 292 Abs.4 ASVG nicht vertretbar, da bei einer 

Verwirklichung Ihrer Anregung die Folgewirkungen für gleich

artig gelagerte Fälle nicht überschaubar wären. Der spezifische 

Charakter des Ausgleichszulagenrechts würde verlorengehen. 

Der Bundesminister: 
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